
 

 
 

Anlage 1 
 

zum  
Recht Kompakt 

 
"Neue Regeln für Verbraucherverträge" 

 
 
I. Vorvertragliche Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen ge-

schlossenen Verträgen 
 
Der Unternehmer hat dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen: 
 
1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 

Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen Um-
fang, 
 

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes, 
an dem er niedergelassen ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine Tele-
faxnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die Anschrift und die Identität 
des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, 
 

3. zusätzlich zu den Angaben gemäß Nummer 2 die Geschäftsanschrift des Unterneh-
mers und gegebenenfalls die Anschrift des Unternehmers, in dessen Auftrag er han-
delt, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, falls diese An-
schrift von der Anschrift unter Nummer 2 abweicht, 
 

4. den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und 
Abgaben, oder in den Fällen, in denen der Preis aufgrund der Beschaffenheit der 
Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Tat-
sache, dass solche zusätzliche Kosten anfallen können, 
 

5. im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den Gesamt-
preis; dieser umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und, 
wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls 
die monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden können, ist die Art der Preisberechnung anzugeben, 
 

6. die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommuni-
kationsmittels, sofern dem Verbraucher Kosten berechnet werden, die über die Kos-
ten für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels hinausgehen, 
 

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der Unter-
nehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und gegebenen-
falls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden, 
 

8. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren, 
 

9. gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, Kunden-
dienstleistungen und Garantien, 



 

 
10. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes, 

  
11. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung un-

befristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 
 

12. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 
Vertrag eingeht, 
 

13. gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung 
einer Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 
sowie deren Bedingungen, 
 

14. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer 
technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 
 

15. gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der 
Kompatibilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen 
dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müssen, und 
 

16. gegebenenfalls dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
dessen Zugangsvoraussetzungen.  

 
 
II. Zusätzliche Informationspflichten bei Bestehen eines Widerrufsrechts 
 
1. über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Wider-

rufsrechts gemäß § 355 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das Muster-
Widerrufsformular gemäß Anlage 2, 
 

2. gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Widerrufsfall die Kosten für die 
Rücksendung der Waren zu tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich über 
die Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaf-
fenheit nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können und 
 

3. darüber, dass der Verbraucher dem Unternehmer bei einem Vertrag über die Erbrin-
gung von Dienstleistungen oder über die nicht in einem bestimmten Volumen oder in 
einer bestimmten Menge vereinbarte Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder die Lie-
ferung von Fernwärme, einen angemessenen Betrag gemäß § 357 Absatz 8 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs für die vom Unternehmer erbrachte Leistung schuldet, 
wenn der Verbraucher das Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung des 
Unternehmers von diesem ausdrücklich den Beginn der Leistung vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist verlangt hat. 

 
Die Informationspflichten über den Widerruf können mit der Mustererklärung erfüllt wer-
den. (Siehe hierfür Anlage 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 


